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Dleser B€scheid ergeht an sie für
casa banbini - ces. zur Fönderung u. Begleltung von Kindes- entwlcklung mbH
13086 Berlin' Pistoriusstr. 108a

Feststel lung

Art der Feststel lung
Der Bescheid ergeht nach S 164 Abs. I AO unter dem vonbehalt der Nachprüfung

Feststel lung
Unfang der steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach s 5 Abs. 1 Nr. I KstG von der Körperschaftsteuer befreit.
sle ist nach s 3 Nr. 6 Gewstc von der Gewerbesteuer befreit.

Hinwelse zu steuerbegänst igten Zrecken
Die Körperschaft fördert lm Sinne den SS 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar folgende
geneinnützige zwecke!- Förderung der Jugendhilfe (s 52 Abs. 2 satz 1 Nr.4 Ao)

HinHeis zur Ausstel lung von zuwendungsbestät igungpn
Die Körperschaft ist berechtlEt, für spenden' die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, zuwendungsbestätigungen nach antlich vorgeschriebenem Vordruck (S 50 Abs. 1 EstDV) auszu-
stelten. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter httpst//www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

zuwendungsbestätlgungen für spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden'
wenn das Datun dleses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 Ao).

Haftung bei unrlchtigen zuwendungsbestätigungen und fehlveruendeten zuwendungen
Wer vonsätzlich oder grob fahrlässig eine unrlchtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätlgung angegebenen steuerbegünstigten
zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 l; dle entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
dung angesetzt (s lob Abs. 4 EstG, s 9 Abs. 3 KstG, 5 9 Nr. 5 Gewstc).

Hl nwei se zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31,12,2028 zufließen' reicht fün die Abstandnahme von Kapital-
ertragsteuerabzugnachS44aAbs.4undTsatzlNn.lsowieAbs.4bsatzlNr.SundAbs.l0
satz i Nr. 2 Estc die Vorlage dieses Bescheides oder die 0berlassung einer Kopie dieses Bescheides
aus. Das cleiche gilt bls zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
S 44b Abs. 6 satz 1 Nr. 3 Estc durch das depotführende Kredit-, Finanzdlenstleistungs- oden
wertpapierinstitut.

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässlg, wenn die Erträge in einen wirtschaftlichen

***** For"tsetzung siehe seite 2 *****
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Konten des Finanzamts!

tr/eitere Informationen auf der letzten Selte oder im
Inte rnet unter wvnrr. be r I i n. delsen/ f I nanzen/steuern

Kreditinstltut:
LBB - Berliner Sparkasse
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63
Postbank Ndl Deutsche Bank
rBAN DE09 't001 0010 0691 5551 00
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Geschäftsbetrieb anfallen, für den dle Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Annerkungen
Bitte beachten sie, dass die Inanspruchnahme der steuerbefreiungen auch in zukunft von der tat-
sächlichen ceschäftsführung abhängt' die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet seln und die Bestimnungen der
Satzung beachten.
Dles muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahrnen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entu,icklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (S 63 AO).

Er läuterungen
Diesen Festsetzung habe ich lhre Daten zugrunde gelegt' die min am 26.06.2024 um 18:41!49 Uhr in
authentlfi zierter Form übermittett wurden.

Recht sbehe I fsbe I ehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Venwaltungsakte können nit den Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei den vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel Ie
schniftlich einzuneichen, diesem / dieser elektronisch zu übernitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen' soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oden
ersetztr geg€h den ein zulässiger Einspruch oder (nach einen zulässigen Einspnuch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In dlesem Fall wird der neue
Vent{altungsakt cegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist fün die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen tvtonat.
sie beginnt mit Ablauf des Tages' an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben wonden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem vienten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirktr es Sei denn' dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Veruraltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden' inuJiet.reit den Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen' die zur Begründung dienen' und die Beweisnittel angeführt wenden.

Ilatenschut zh i nwei s
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuervenwaltung und über Ihne
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehnen Sie bitte dem al lgemeinen Infornationsschreiben der Finanzverr',altung. Dieses
Informatlonsschreiben finden sie unter wlllur.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.

t{eitere Infornationen

öffnungsze i ten :

Di+Mi 08:00-14:00 unr/Oo 12:00-18:ooUhr
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